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Versicherungsschutz jeder Art durch die 

IDerftdlerungsannalt der 
:öfterretdltf dlen lßundesländer-
Versicherungsaktiengesellschaft 
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Sie suchen aber trotzdem nach Beruhi
gung der Nerven bei voller Einsatzbereit
schaft des Kör-pers und des Geistes, bei 
endlos scheinendem Nachtdienst. 

Dann nehmen Sie das wund erbar 
atembelebe nde Pfe fferminz: 

WELS Ringstraße 35 

__,-_--.--:;[M."�lfier ert . iiteiid,er'iftai.u, �'.�ij((i)Jlb;l?.t.ger

führend 111 Fertigk.leidung für Herren, Damen und Kinder 
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Von Gend.-Re.;,ierinspektor JOHANN FARMER 
Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

Am 25. Juli 1948 gab es in der Gendarmerieschu-le Bruck a. d. Mur 
Hochwasseralarm. Schwere Unwetter hatten in den Bezirken Bruck 
a. d. Mur, Leoben, Knittelfeld und Judenburg ausgedehnte Zerstö
rungen und Verwüstungen anger.ichtet. Zur Mitwirkung an den unbe� 

Adingt notwendigen und vordringlichen A,rbeiten, _und z�ar an der 
•Frei-legung der im Raume Kraubafh, Bezir'k Leoben, bis zu einem halben 

Meter vermurt-en Bundesstraf}e, wurde ei-n ,Zug der Gendarmerieschule 

Bruck a. d. Mur eingesetzt. über di'esen Einsatz hat auch die Illustrierte 

Rundschau der Ge-ndarmeri,e i-n ihrer Okt-dbernummer aus 1948 be
richt-et. 

Am 16. Ju'l-i 1949 gab es wieder Hochwasseralarm. Diesmal an 
der Genda,rmerieschule Graz. Wieder -erg·i-ng der Notruf an die Gen
da,rmerie, an der Freimachung der durch GeröHmassen und Baum
stämme v�rl•egten Stra�e-nverbindungen mitzuhelfen und einen weit 
aus seinem Bett getretenen Bach wieder in dieses zurüc

l<zu11 eiten. 
Die Lage war fol,gende : über den Nordausgang von Rettenegg, 

ein Ort i,n zi•r.ka 800 m Höhe -im Bezi,rk We·iz, dessen Gemeinde
grenzen an die der Stadt Mürzzuschl-ag und der Semmeringgemeinde 

Steinhaus a .. S., Bezirk Mürzzuschlag sto�en, ergo� sich am 15. JuH 1949, 
gegen 17.30 Uhr während eines überaus heftigen Gewitterregens, 
dem an diesem Nachmittag bereits mehre -re Gewitter vorangegangen 
wa•ren, eine aus 'd em Almgeb'iet der Pretul und des Stu'hl ecks kom
mende Hoc'hwa,s,serflut In Minut-enschnell-e, wie bei einem Dammbruch, 
war d:ieser OrtsteM von tobenden Wassermasse ,n sofort überflutut und, 
vordem noch hlühende Kul1uren, mit entwurzelten Bäumen, ungeheuren 
Steinblöcken und Geröllmassen bedeckt. Die Wassermassen folgten 
dem Bachlauf des sonst ha-rmlmen Pfaffenbaches und des in diesen 

��i�mündenden Rei•tgrabenbaches, wobei die Brei'te des tosenden 
,.Wassers auf 60 und mehr Meter angewachsen war. Die rei�enden 

� Wogen führten Baumstämme und Steinblöcke mit sich, dqe in ihrer 
Wucht sowohl die Rei ,tgrabenbrüc'k-e als auch die Brücke im Zuge d'e,r 
Bezirhs,t,raf:se Retteneg g,-R-e·itg,raben-Steinhaus a. S. weggeriss{:!n hatten 
und so die Verbindung in Richtung Steinhaus am Semmering unt-e,r-
brachen. ' 

Die weiterfl-utenden Geröll- und Wassermassen drangen in mehrere_ 
Häuser und Wiir,tschaftsgebäude rm Orte Rettenegg ein und . ver
ur.sachten ,giro�e Schäden. Die Verbindungsstra�e Rettenegg-FeTstritz
wald wurde auf eine Länge von zir'ka 1 km vol-lständi-g aufgerissen und 
vermurt. Dadurch wa-r die iir'ka 500 Personen zählerd'e Bevölkerung 
der von Rett-eneg·g 11 km enHernten Ortschaft Fe+stnltzwald: vo� der 
Le'bensmittehufu'hr und von der sonstiger, Versorgung abgesch7itten. 
In Rettenegg selbst traten durch diese Vermurungen und Verscnlam
mungen Schäden in grö�ten Ausma�en an Wohnung·seinrichtungen, 
landw-ir-tschaftlichen Maschinen und Geräten, Fahrz-eugen, Lebens- und 
Futtermitteln auf und es •erf.olg-t-e auch eine v-oll·ständlige Unterbrechung 
der Stirom- und Tor,i-nkwasserversorgu-ng. Durch den Umst,and, da� di·e 

Wasserflut wänrend der Tagesstunden eintrat, war;en Menschenleben 
glüdk,Licherweise nicht zu beklagen. 

Die Aufgabe des Gendarmerie-Ei-nsatzzuges war nun folg_end'e : 
1. Den Pfaffenbach in sei-n altes Bett i:urüc'kmleiten und dieses 

von Baumstämmen und Geröll so zu reinigen, damit dem Wasser de,r 

nötige A'bf,lü� verschafft werde. 
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Elektri�che Bahnen nach 
Hellbrunn ( W asserk iinste) 
St. Leonhard-Gartenau (Auto
busanschlüsse nach Hallein [Salz
bergwerk] und Berchtesgaden
Königssee) 
Parsch (Fuß des Gaisbergs) 
Oberndorf' a. d. Salzach 

Drahtseilbahn auf die 

Festung Hohensalzhurg (Tal
station � estungsg. 4) histor. Sehens
würdigkeiten der alten Bischofsresi
denz, allumfassender Rundblick auf 
Stadt und Umgebung Salzburgs, Ge
birgspanorama 

Obus- u. Autobuslinien im Stadtverkehr 

(Ring- und Pendelverkehr) 

Schnellift auf den 

�lönchsberg un,l zun1 Grand
Caf'e Winkler, herrliche Aussicht 
auf Stadt und Umgebung 

,Salzach-Fähre 
(kiirz,cste VerbinJung Aigen-.losefiau)

2. Die Verbindungsslra�e Rettenegg-Feistritzwald
Hqc'hwec'hsel von Vermurungen freizulegen, wieder zu 
�rundieren und befahrbar zu machen, um so die Lebens'

mi.ttelzufuhr für die Bevölk_erung von Feistritzwald zu �r
möglichen.

3. Das Bett des Reil-grabenbaches zu bauen, um das
Wasser wieder in dieses einzuleiten. 

4. Den Gemeindeweg Retlenegg-Stuhleck von Geröll
freizumachen. 

Die erste Arbeitsphase konnte durch die Einsalzfreudig
keit der Gendarmerieschüler noch am Samstag, den 16. Juli 
1949 in den späten Abendstunden bewältigt werden. Die 
Gendarmen mu�len dabei vielfach knietief 1m Wasser 
stehend ihre Arbeiten verrichten. 

Diese waren durch da� Vorhandensein von aus den 
Wäldern angeschwemmter Sprengmunition bedeutend er
schwert, beziehungsweise waren die Einsatzkräfte hierdurch 
an ihrer körperlichen Sicherheit allgemein gefährdet. Vom 
herbeigerufenen Entminungsdienst wurden zahlreiche Granat
werfer- und Gewehrgranaten sowie Handgranaten sicher
gestellt und vernichtet. Rettenegg war im Jahre 1945 
Kampfgebiet. 

Am Sonntag, den 17. Juli 1949 konnte das Bett des. 
Rei_tgrabenbaches gereinigt und so dem Wasser der Abflu� 
fr.e,1gemacht werden. Au�erdem wurde an der Wiederher
stellung der Verbindungsstra�e Rettenegg-Feistrilzwald
Hochwechsel gearbeitet.· 

Am 18. Juli 1949, in der. Abendstunden, passierte bereits
der erste Omnibus die ausschlie�lich von. den Gendarmen 
des Einsatzzuges wiederhergestellte Verbindungsslra�e Ret
tenegg-Feistritzwald. 

Den Gemeindeweg Rettenegg-Stückberg legten die 
Gendarmen noch am Abend des 18. Juli 1949 und in den 
Morgenslund_en d�s 19. Juli 1949 

_frei, so da� mit diese�)
Tage die offentl1chen Wege wieder befahren werden 
konnten. 

Der Gendarmerie-Einsatzzug hat die an ihn gestellten 
Aufgaben in kürzester Zeit gelöst, was wohl in erster Linie 
auf die Einsalzfreudigkeit der Gendarmen zurückzuführen war. 

Das Verhältnis und die Zusammenarbeit der Gendarme� 
rieschüler mit allen an den ersten Hilfsma�nahmen befa�ten 
Behörden, mit der Gemeinde, den Hilfskräften und nicht 
zuletzt mit der aufgebotenen Ortsbevölkerung selbst war 
ein au�erordentlich gutes. Der Dank der Bevölkerung an 
die Gendarmen war herzlich und aufrichtig. 

Die Gendarmen haben mit diesem Einsatz wieder ge
zei-gl, da� sie immer, besonders aber in Notzeiten, mit 
hei�em Herzen und redlichem Bemühen, unter vbllem Ein
satz ihrer Person, auch bei der Bekämpfung von Elementar
schäden Freund und tatkräftiger Helfer der Bevölkerung sind. 

dLJ ü-dwY-aJ�fl-J,eltiide1,L aueli
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Vorliegende Aufnahmen wurden uns von Prov. Gendarm Ludwig Waldhauser, Gendarmerieposlenkommando Neumarkt a. d. Ybbs, eingesandt. Sie 
zeigen die zu einem gewaltigen Strom angewachsene Ybbs. 
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Kärnten nahm am 22. Juli 1949 Abschied von zwei seiner 
bravsten Söhne, den Gendarmeriebeamten Erich R u p
p i t s c h und Josef D r -o 11 e, die beim Grenzwachdienst in 
den Karawanken gefallen waren. Die Feier im historischen 
Landhaushofe gestal·tete sich zu einer ergreifenden Kund
gebung der Trauer. 

Eintreffen von Staatssekretär Gral 

Gemeinsam, wie die beiden Kameraden vor drei Tagen 
in Ausübung ihres schweren Dienstes über die Kare und 
Grale der Zelenica zur Grenze gegangen waren, so ru'hten 
sie seit der Mittagsstunde des F,reitag auf 'hohem Katafal-k 
im repräsentativs·len und -ehrwürdigsten Rau:n, den Kärnle-n 
zu vergeben hat, im gro�en Wappensaai des Kärntner Land
hauses - inmitten eines gro�en Beetes von Kränzen, die 
ihnen die· Dankbarkeit und Liebe der Heimat dargebracht 

• hatten - unter der österreichischen Flagg.3, der sie bis zum
- Tode getreu wa,ren. Unter den ,etwa 40 Kränzen befanden

sich jene der Bundesregierung, des Innenministers, des Lan
deshauptmannes, der britischen Besatzungsmacht, der Lcln
desregierung, der Bundessicherheitswache, der Kriminal
polizei, der .Z:ollwache, des Landesgendarmeriekommandos 
und verschiedener Dienststellen des Landes Kärnten. In den 
drei Stunden brs zur Trauerfeier zog die Bevölkerung der
Landeshauptstadt in stiller und ehrfüchliger Trauer an den 
Särgen der beiden Gefallenen vorbei. 

Um drei· Uhr nachmiltag·s kündete das Dröhnen der
Glocken den Beginn der Trauerfeier an. Schwarz wehten die
Fahnen von den Türmen des Landhauses, in· dessen Hof
eine Ehren'kompanie der Gendarmerie mit der Musikkapelle
der steirischen Gendarmerie und Ehrenabordnungen der
Bundessicherheitswache und der Zollwache Aufstellung ge
n�mmen hatten. Zur T rauer'kundgebung 'hatten sich ferner
Staatssekretär G r a f als Vertreter des Bundesministers für 
Inneres Helmer, La -ndeshauplmann W e d e  n i g, Vert�eter
des britischen Hochkommissars für Osterreich, des britischen 
:Hauptquartiers, des britischen Elements im Alliierten Rat
und sämtliche Public Safety Offiziere, Lhstv. H e r  k e, Lan
cfosamtsdi-rektor Dr. N e w o I e, Bürgermeister S c h a t  z
m a y r, Ger.darmeriegeneral Hofrat J a k o b  und zahlreiche 

,f_ii((. du a/ll du Xamw-anlee.JIL -
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Von Gend.-Oberst KARL KORYTKO 

Landesgendarmeriekommandant für Kärnten 

Behördenvertreter und öffentliche Funktionäre ,eingefunden. 
Eine zu Tausenden zählende Trauergemeinde füllte den 
weiten Landhaushof. 

Nachdem die offiziellen Trauergäste in stillem Gedenken 
an den Särgen der beiden Gefallenen g·eweilt hatten, wur
den unter Vorantragung der vielen Kränze d'ie Särge von 
Kameraden der Gendarmerie in einer Ehreneskorte in den 
Hof gebracht, worauf nach einer TratBrmu�i'k Fürstbischof 
Dr. K ö s t n e r  die feierliche Einsegnung vornahm. 

Anschlie�end sprachen Staatssekretär G r a f  im Namen 
des Bundesministers Helmer und der Landeshauptmann von 
Kärnten, Ferdinand W e d e n  i g, .indem sie in ehrenvollen 
Worten den beiden toten Gendarmen für fhre treue Pflicht
erfüllung dan'kten. 

Landesgendarmeri,ekommand'ant Oberst Kor y t k o 
s;:>rach im Namen der Angehörigen und des Landesgendar
meriekommandos den Trauergäsien den Dank für die über
wältigende Anteilnahme aus. 

Gendarmeriebeamle halten bei ihren loten Kameraden Wacht 

Eine große Menschenmenge gibt den beiden Toten das Geleit 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
ABO RUCK MIT BEWILLIGUNG DER VERWALTUNG DER OSTERREICH ISCHEN JURISTEN ZEITUNG NACHDRUCK V ER BOTEN 

Anstiftung und Beihilfe zur Abtreibung der Leibesfrucht. 
Nach den Urteilsfeststellungen lie� A, die mit ih,rem 

Bräuti-gam B intime Beziehungen unterhalten halte und seit 
zwei IVlonaten schwanger war, durch einen Arzt oder einen 
anderen Abtreiber, den sie Mitte Jänner 1947 nach einem 
in der elterlichen Wonnung zusammen mit l:l und C einge
nommenen Nachtmahl um ungetähr 8 Uhr abends in lfo
gleitung des Angeklagten B aufsuchte, einen verpönten 
t:mgrift an sicn vornehmen, wonach beide drei :::itunden 
später wieder nach Hause zurückkehrten. Einige Tage darauf 
starb A ,infolge einer Sepsis, die durch eine Infektion bei 
Vornahme des Eing•riffes verursacht worden war. 

Das Gericht nahm auf Grund der Beweisergebnisse als 
erwiesen an, da� A ursprünglich an eine Schwangerschafts
unterbrechung nicht gedacht hat und stellte unter Berufung 
auf diie Aussage d_es Zeugen C fest, da� B während des 
gemeinsamen I\Jachtma'hles den C mit der Beg,ründung um 
Geld ersucht hat, da� er mit der A wegen der Schwanger
schaft ir,gendwo hingehen müsse, da� er zwar von C kein 
Geld erhielt, sich aber dennoch mit A entfernte, nach ihrer 
Rückkehr zum C die Bemerkung machte, da� alles schon 
vorüber sei und diesen später nach ·seiner polizeilichen 
Einvernahme auf die F.rage, ob -er auoh alles angegeben 
habe, antwortete, er 'habe nichts davon ,gesagt, da� er mit 
der A beim Arzt war, da A fot sei und sonst niemand etwas 
wisse und beifügte, da� er die A nur bis zum Hause des 
Arztes begleitet und dort· auf sie gewartet habe. 

Aus diesen Feststellungen 'hat das Gericht den tatsäch
lichen Sdhlu� gezogen, da� B die Willensbildung der A be
einflu�t, sie •zur Abtreibung ihrer Leibesfrucht verleitet und 
ihr dazu Hilfe geleistet hat. Die Verantwortung des Ange
kl,agten, da� er v,on der Schwangerschaft der A nichts 
wuf}te· und sie nicht zu einem Abtr-eiber geführt habe, 
lehnte das Gericht als unrichtig ab. Auf Grund di,eses Sach
v-e�haltes erkannte es -den Angeklagten B des Verbrechens 
der Mitschuld an der Abtreibung der Leibesfrucht nach 
§ 146 StG. schuldig. 

Die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten bezeichnet 
den Ausspruch des Urteiles, es sei nebensächlich, auf welche 
Weise cler Angeklagte di,e A zur Abtreibung verleit-ete und 
ihr hiezu Hilfe leistete, als rechtsirrig und rügt, da!} die für 
die rechtlidhe Beu,rteilun·g erforderlichen Feststellungen in 
diesem Belange fehlen, da die allgemeine Annahme einer 
nicht näher konkretisierten Handlung nicht genüge. lnsbe
sonders könne in der blof}en Begleitung einer schwangeren 
Frau, die sic'h entschlossen hat, eine Abtreibung an sich 
vornehmen zu lassen, weder eine Verleitung noc'h eine Bei
hilfe erblickt werden. 

Die Beschwerde ist •unbeg,ründet. 
Die Mittel, deren· sic'h der· Anstifter und Gehilfe be

dienen, sind -gleichgültig. Im § 5 StG., dessen Grundsätze 
auch beim Verbr,echen der Mitschuld an der Fruchtabtrei
bung na�'hl § 146 StG. Anwendung finden müssen, sind die 
Mittel der Anstiftung und Beihilfe nicht ,erschöpfend, son
dern nuir beispielsweise aufgezä,hlt. Als Mittel der Anstif
luno ist somit jede Einwirkung auf den Täter anzusehen, 
ma,g sie sich in die Form eines Eirsudhens, Befeh,les, An
ratens usw. kl.eiden, die geeignet ist, in fhm die Willens
richtung auf die Verübung der Übeltat !hervorzurufen (SSt. 
V/86). Ebenso stellt jede Förderung der Tat, welcher Art 
immer, eine Beihilfe dar, wenn dem Gehilfen der Vorsatz 
des Täters bekannt ist. 

Im v-orliegenden Falle genügt·e daher die Feststeli'ung, 
da!} der Angeklagte durch seine Beeinflussung in A den 
Entschluf} zur Abtreibung ihrer Leibesfrucht herv-orgerufen 
und da!} ,er sie bei ihrem Unternehmen durch die Beglei
tuno zum Abtreiber unterstützt hat. Eine nähere Umschrei
bung, in welcher Weise er auf die A -eingewirkt hat, war 
nicht erforderlich. 

Die Beschwerde be,findet sich auch in einem Rechts
inrtum wenn sie meint, da!} die Begleitung einer schwan
geren' F,rau zum Abtreiber, die in Kenntnis ihrer Absicht 
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stattfindet, nicht geeignet ist, die Mitschuld durch Beihilfe 
am Verbrechen der Abtreibung der Leibesfrucht nach
§ 146 StG. zu begründen. Denn es unterliegt keinem Zweifel, 
da!} der Begleiter, der durch seine Anwesenheit die zur 
Abtreibung l:::ntschlossene in ihrem Vorhaben stärkt und 
durch die Vorstellung unterstützt, da� sie nach Durch
führ,ung des Eing,riffes, der notwendig mit einer psychischen 
und physischen Erschütterung verbunden ist, auf seine Hilfe 
rechnen kann, zu ihrer Tat Vorschub gibt und zu deren 
sicherer Vollstreckung beiträgt. 

Die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten war daher 
zu verwerfen (OGH., 2. Dezember 1948, 1 Os 787; LG. 
Wien, 7 Vr 893/47). 

Pflichten des Stra�enbenützers beim übersetzen einer durch 
Schranken gesicherten Bahnanlage. 

In rechtlicher 'Hinsicht ist zunächst festzuhalten, da� 
die Schranken einer Bahnanlage, die im Sinne des 9 6 
der Verordnung· vom 27. März 1947 über die Sicherung.-.: 
und Benützung schienengleicher Eisenbahnübergänge (BGBl.\11!!!1"_ 
60/1947) unter die Signale eingereiht sind, als Verkehrs
zei,chen angesehen werden müssen, und da� der Benützer 
eines mit '.:>chranken versehenen Eisenbahnüberganges bei 
geöffneten Schranken dar.auf vertrauen kann, da!} kein Zug 
herankommt. Darin liegt ja gerade die Bedeutung der 
Schranken, insbesondere an unübersichtlichen Bahnüber
gängen, da!} die Eisenbahn es übernimmt, durch Offnen 
der Schranken anzuzeigen, da� der Schienenweg nicht 
befahren wird und der Übergang über den Bahnkörper 
daher frei ist. Nach § 11 der vorgenannten Ver,ordnung 
ist bei Annäherung an einen schi-enengleichen Bahnübergang 
und beim übersetzen und Befahren eines sol,chen Über
ganges allerdings erhöhte Aufmerksamkeit und besonde-re 
Vorsicht anzuwenden. Nach § 14 der Verordnung hat der 
Straf}enbenützer bei Annäherung an ,durch Schr,anken
anlagen gesicherten Eisenbahnübergängen .auf ein der 
S_chrankenschlie�ung vorangehendes trtönen des Glocken
srgrials oder auf ,ein optisches Signal, insbesondere aber 
auf das Niedergehen der Schranken zu acht-en. Beim Er
tönen des Glockensignals, beim Sichtbarwerden eines opti
schen _Signals, beim Niedergehen des Schr,ankens oder im 
F�lle der Wahrnehmung einer Zugsannäherung darf der 
Ersenbahnübergang nicht mehr betreten oder befahren 
werden, Die Verpflichtung, sich durch Ausblick a�f die 
Bahn nach beiden Richtungen zu vergewissern, ob erri Zug 
kommt, ist nur für Eisen'bahnübergänge mit War�kreuzenäl) 
oder Warnungstafeln, nicht aber für Übergänge, dre durch ~ 
Sch·ranken gesichert sind, vorgeschrieben. 

Die im § 11 der Verordunng festgelegte _erhöhte . Auf
merksamkeit bei Annäherung an ,einen schrenengl,er�hen 
abgeschrankten Eisenbahnübergang hat si,ch also zu�achst 
darauf zu richten ob der Schranken offen oder rm Nreder
gehen begriffen,' beziehungsweise geschlossen i_st. Die be
sondere Aufmerksamkeit beim Het.ahren des Überganges, 
wa,s selbstverständlich nur bei g'eöffnetem Schranken mög
lich ist, muf} auch der durch die Schienen bewirkten Unter
brechung der Straf}endecke, allfälligen anderen, durch den 
Schienenübergang bewirkten Veränderungen der Sha�e 
sowi-e dem Gegenverkehr dienen, damit jedes Verweilen, 
al·so auch ein unbeabsichtigter Aufenthalt, auf ,dem Ersen
bahnübergang vermieden wird. Zu einer Beobachtung des 
Bahnverkehrs wird der Straf}enbenützer eines beschrankten 
Bahnüberganges erst dann verpflichtet sein, wenn er aus 
besonderen Umständen -ersieht, da!} die Bedienung des 
Schrankens durch die Bahn ausgefallen ist. .. . 

Auf den gegenständlichen Fall ,angewend�I, wurde erne 
den Strafantrag rechtfertigende Fahrlässigkeit des Ange
klagten nur dann gegeben sein, wenn der Angekla�te das 
Ausfallen der Bedienung des Schr-anikens oder die J\n
näherung des Materialzuges tatsächlich wahrgenommen hatte 
(OGH., 10. Dezember 1948, 2 Os 746, 747; LG. Klagenfurt, 
9 E Vr 194/48). 

KEHRT DER 

Von Gerid.-Oberst ALOIS RENOLDNER 

Landesgendarmeriekommandanl für das Mühlviertel 

Hervorragende Kriminalisten behaupten, da� der Mörder, 
wenn dies überhaupt möglich ist, ,einmal auf den Tatort zu
rückkehrt, während der tlrandleger - falls er nicht schon 
während der Feuersbrunst aus einem nahen Versteck die 
Vorgänge am Brandplatz_e beobachtet - �hestens an der 
Brandstätte so nahe v-orubergehl, da!} er dre entstandenen 
Verheerungen am Brandplatze möglichst genau beobachten 
kann. 

Aus eigener Wahrnehmung weil} ich, da� diese Be
hauptung der Kriminalisten bei Brandlegern tatsächlich oft 
zutrifft. 

Als junger Gendarm vernahm ich an einem son
nigen Spätnachmittag während eines Auf}endienstes Feuer

,a alarm. In einer Entternung von ·etwa 5 km bemerkte ich 
• starke zum Himmel strebende Rauchsäulen. Ich eilte zum 

Brar.d�lalz und erkannte bald, da!} die Ortschaft Haus.
mann:ing bei Kirchdorf an d'er Krems in Feuer stand. Am 
Brandplalze war mein Postenkommandant mit zwei Kame
raden bereits in voller Tätigkeit. Der Brand war schon we_i,fi 
vorgedrungen; sämll iche Gebäude der Ortschaft, vier statt
liche Bauernhofe und zwei kleinere Objekte, waren schon 
dem Feuer zum Opfer gefallen. Der Brand griff derart rasch 
um sich, da!} nicht mehr alles Vieh und nur wenig land� 
wirtschaftliche .Geräte und Maschinen gerettet werden 
konnten. Alle Objekte brannten bis auf das Mauerwerk 
nieder. 

Der P.oslenkommandanl war mit uns drei Gendarmen 
dabei, Hunderte von Fragen über die Brandursache, Brand
mittel, Feslsle.liung des Schadens, Ausforschung des etwaigen 
Brandlegers u. a. zu klären, als der Bezirksgendarmerie
kommandanl, ein hervorragender Praktiker, am Brandplalze 
erschien und uns mitteilte, er habe einen Mann, J. St., aus 
der Gemeinde Ried; i. Tr., verha.flet, weil dieser abseits vom 
Brandplalze, in einem Gebüsch versteckt, die Vorgänge am 
Brandplatze mit auffallendem Interesse beobachtet hatte. 
Einen glaubwürdigen Grund für sein Verweilen in diesem, 
Versteck konnte er nicht angeben. 1 

In Ried i. Tr. und in den angrenzenden Gemeinden 
. kamen damals viele Br,andlegungen vor. Die Gendarmerie 

Ades unieren K,r,ems- und Almtales war in der Ausforschung 
�des Brandlegers fieberhaft aber ohne Erf,olg tätig. 

Mit Bewilligung des Gerichtsvorstehers führte ich den 
St. auf die Brandstätte. Auf weitem Umweg, damit er zu
nächst vom Brandplatz nichts wahrnehmen k,onnte, führte 
ich ihn zu einer Stelle des Weges, etwa 2·5 km von der 
Brandstätte ,entfernt, die er auf seinem Marsch nach Haus
manning passiert hatte. Dann erklärte ich ihm, er müsse 
mich nunmehr genau jenen Weg führen, den er zur undi 
durch die Ortschaft Hausmanning am Tage des Brandes 
gegangen sei. Er wisse ja, da!} der Verdacht, diesen Brand 
verursacht zu haben, auf ihm -laste. W-enn er mich nun ni,cht 
den richli$Jen Weg führen sollte, das heif}t, w.enn er von 
den am lage des Brandes gegangenen Weg abweichen 
würde, dann vermehre ·sich der auf ihm lastende Verdacht. 
St. versprach, mich bestimmt auf den . richtigen Weg zu 
führen. Ich beobachtete ihn aufme•nksam. Je näher wi'r 
der Brandstätte ·kamen, um so unruhiger und nervöser 
wurde er. Sein vorheriges, zum Teil gezwungenes Lachen, 
verschwand, seine lebhafte Plauder,ei wurde stockend, verlor 
den logischen Zusammenhang, seine Gangart wurde schwer
fällig, sein Atem keuchend. Als wir uns durch den zur Ort
schaft führenden Hohlweg -, durch den, sowie durch einen 
dichten Obstgarten, die Brandstätte verdeckt war - der 
Ortschaft Hausmanning näherten und ganz plötzlich das 
grauenvolle Bild der Zerstörung und der noch rauchenden 
Mauerruinen sichtbar wurde, da muf}le er einige Zeil inne-

f{ 'AUF DEN TATORT' ZURÜCK

• 

halten, seine Fü�e schienen den Dienst zu versagen, -und 
der Schwei� trat ihm aus allen Poren. In -der Ortschaft 
selbst wich er aber vom richtigen Weg ab, er wollt-e ,an 
jener Bauernhofecke, an der der Brand gelegt worden war, 
ni_chl vorbeigehen. 

Ich ·sprach mit St. während des letzten Stück Weges 
kein Wort mehr, ich wollte seine Gemütsbewegung nicht 
stören und auch selbst bei der Beobachtung des St. nicht 
beeinträchtigt werden. Kurz nach Durchschreitung der Trüm
merstätte, als die Brandstätte noch voll überblickt werden 
konnte, hielt ich ihm vor, da� er in der Ortschaft vom 
richtigen Weg abgewichen sei. 

Das ve,wüs!ele Hausmanning 

Angesichts des noch ·rauchenden Brandherdes teilte ich 
dem St. mit, wie grof} der entstandene Schaden sei, da!} 
viele ehrliche brave Menschen, besonders auch die vielen 
Dienstboten, die gegen Feuer nicht versichert waren, ihr 
ganzes, oft sehr mühsam erworbenes Hab und Gut verloren 
haben, da!} dieser Br,and über die ganze Ortschaft und weit 
,darüber hinaus ein unsagbar grof}es Leid gebracht habe. 
St. war erschüttert; er gab· zu, an der fraglichen Haus.ecke, 
tatsächlich vorübergegangen zu sein, wobei er sich s.eine 
Taba'kpfeife angeraucht, das brennende Zündholz über die 
Schulter zurückgeworfen und dabei unabsi•chtlich den Brand 

I{ein Raten- oder Teilzalllungs
p;esehllft, sondern nur eio Zah
lungsabkommen ohne Prels-

anfschlag 

p ri m a 15•, 16- und 
I7steinige Schweizer 
Vollanker- Herren
und Damen uhren 
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verursacht habe. Bald sah er aber selbst ein, da� diese. 
Aussa.ge unhaltbar sei und legte ein vollständiges Ge
ständnis ,ab. 

Einige Zeit ·später, ich war bereits Postenk-ommandant 
in M., -gab es an einem Sonntag nachmittags Feueralarm. 
Ein gro�er Bauernhof brannte bis auf das Mauerwerk nieder. 
Der Sachschaden war bedeutend. Der Brand ,entstand auf 
der Hofseite der Scheune des mächtigen Vierkanthofes. Es 
mu�te Brandlegung angenommen werden. Di-e Besitzer und 
Hausleute genossen den besten Ruf. Sie standen nach 
menschlichem Ermessen au�erhalb jeden Verdachtes. 

Ein Verwandter des B-esilzers, ein 13jähriger Knabe, der 
aber nicht am Hofe wohnte, wurde gesehen, wie er während 
des Brandes aus einiger Entfernung den Brand beobachtete. 
Am Brandplalze selbst wurde er nie gesehen. Auch vor und 
nach dem Brande wurde er am Hofe seines Onkels von 
niemanden wahrgenommen. Er wurde von sämtlichen Ver
wand1en und auch von den Nachbarsleuten als ,ein sehr 
braver J_unge geschildert. Es -ergab sich kein Verdac�tsgrund. 
Nur die Beobachtung des Feuers aus seinem Versteck, ,ohne 
zur Brandstätte · seines Onkels zu ,eilen, mu�te geklärt wer
den. Nach reiflicher Überlegung un ·terzog ich den Knaben, 
im Beisein eines Gemeinderates, einer gründlichen Einver
nahme. Nach längerer Unterhaltung mit ·ihm über seine 
Erlebnisse in der Schule und zu Hause, über Gutes und 
Böses, Wahrheit ünd Lüge, versprach ,er mir, wenn ich an 
ihn eine Frage stelle, bestimmt -die Wahrheit zu sagen. Auf 
die Frage: .,Wei� du, wie der Brand bei deinem Onkel 
entstanden ist?" antwortete -er mit -einem bestimmten „ja" 
und gestand' bei der weiteren Befragl.lng, da·� er das Stroh llli,,, 
in der Scheune angezündet habe, denn er woJlte einmal �
bei einem gro�en Brand zuschauen. Seine Schilderung des 
Vorganges bei der Brandlegung _selbst wurde genau über
prüft, sie entsprach der Wahrheit; der materielle Wahr
heitsbeweis konnte a·lso einwandfrei erbracht werden. Auch 
bei diesem Knaben war eine psychopathische Anlage wahr
nehmbar. 

In der gleichen Postenstation ,ertönten einmal um 
; / 21 Uhr nachts di·e Ki,rchenglocken. Feueralarm! Ein mitt
·lerer Bauernhof in Au, Richtung Wels, stand in Flammen. 
Mil zwei Kameraden war ich am Brandplatz tätig. Bei den 
Forschungen erfuhr ich, da� der Knecht A. H. vor einiger 
Zeit nach einem kurzen Streit den Hof verlassen halle und 
nicht mehr zurückgekehrt war. Unterdessen gab es neuen 
Feuerala-rm. Eine Brandröte in der entgegengesetzten Rich-, 
lung, etwa 6 km entfernt, stieg auf. Einen Gendarm am
Brandplatze zürücklassend, eilte ich mit -dem zweiten Kame
raden zum neuen Brand. Ein stattli,cher Bauernhof des Be
sitzers B. brannte bis auf das Mauerwe·rk nieder. Ein gro�er, 
Sachschaden war entstanden. Auch auf diesem Hofe war 
A. H. im Dienste gewesen und halte se·inen Posten nadh 
einer harmlosen Auseinandersetzung verlassen. 

Ich ei.lte an seinen neuen Dienstort, erfuhr aber, da� 
er in de·r Nacht kurz vo-r Ausbruch des Brandes beim mitt
leren Bauernhof, fortgegangen und seifher_ nicht mehr zu
rückgekommen sei. Um etwa __ 13.Uhr nachm1tt�gs kam er au,ftfl:• 
seinen Dienstort wiede·r zuruck. Solche Nacntwa_nderungen , './, 
waren bei A. H. keine Se1ltenheil. Auc'h e;r _war ein Sonder-
ling mit psychopathischer Anlage; N,ach einge�ende:r Ver
nehmung gab- er zu, in d:;:r B_randna_cnt nach Horsch1_�g ge� 
wandert zu sein do.rl genachhgt zu haben und am nachstell 
Tage .an seinen' Di-enstort, zu;r�ckgE;_kehrt zu. se-in. Er mu�tei 
mich den Weg nach Horsching fuh:ren, den er angeblli-ch 
in der B·randnacht gegangen war. Von den Bränden in Au, 
als auch' beim Besitzer B. wol'lte e:r weder etwas gesehen 
noch etwas gehört haben. In Hö:rsching mu�ten wir näch
tigen. Am nächsten Tag mu�te -er mich jenen Weg führen, 
den er seiner Angabe -gemä�, von Hörsching auf seinen 
Dienstort z�rück gegangen war. Hi.er.bei fiel· besonders auf, 
da� er den Weg so nahe an den beiden B·randstätten, v-orbei 
wählte, daf} er die B;rancfherde genau besehen konnte, ,ohne 
aber die B·randstätten selbst unmittelbar zu berühren. · 

Nach einigen Tagen legte A. H. vor dem Unte,rsuchungs
ri,chlar ein Geständnis ab, da� -er beide Brände verursacht 
habe. Als Motiv konnte er n�r die ha,rmlosen St-reitigk-eiten 
angeben. 

Der Sp,ruch der allen Kriminalisten hat sich in diesen 
drei und vielen anderen Fällen bewah,rheitet. Er soll daher 
bei Brandfor�chungen niemals unbeachtet gelassen werden; 
auch soll bei Brandfqrsc'hungen immer daran gedacht wer
den, daf} ein hoher P -r-oz,entsa-tz jener Brandleger, die schein
bar ohne Motive hande·ln, Psychopathen sind. 

1) 

�IDE.RRUFUNG UND ERPRESSUNG. 
VON . GESTÄNDNISSEN 

Am 3. Februar 1949 halte beim Landesgericht Linz-Nord 
in Urfahr eine Schwurgerichlsverhandlung gegen 0. L. 
stattgefunden, die ihr 10 Monate alles Töchterlein er
mordet hatte. Das Urteil lautete auf Verbrechen des ge
meinen Mordes mit einer Strafe von zehn Jahren schweren 
Kerkers, verschärft durch ein hartes Lager am Tage der Tal. 

Im Verlauf der Verhandlung verantwortete sich die An
geklagte mehrmals dahin, da� i�r das Ge�tändnis von d_er 
Gendarmerie erpre�t worden sei. Das vorliegende Beweis
material· ne� das Gericht jedoch zu der Überzeugung kom
men, da� diese Verantwortung unhaltbar sei und verurteilte 
O. L. zu zehn Jahren schweren Kerker. 

Der Staatsanwalt führte in seiner Anklagerede u. a. aus:
Es isl zur Mode geworden, Geständnisse zu widerrufen 

�nd _zu behaupten, da� sie erpre�t wurde,n. In Hinkunft 
wird es die Slaatsar,waltschaft nicht mehr dulden, da� Gen
darmen, die einen verantwortungsvollen, schweren Dienst 
zu versehen haben, beschuldigt werden, daf, sie Geständ
nisse erpressen." 

Trotz aller Sorgfalt und aller Vorsichtsma�regeln er
leben wir es im Gerichtssaal immer wieder, da� Nieder
schriften der Gendarmerie nicht nur vom Angekl·agl-en, s,on
dern auch vom Verteidiger angegriffen werden. Soweit es 
den Ar.geklagten betrifft, liegt der Grund auf der H.and: 
Der Vernommene hat später eingesehen, da� ihm seine 
früheren Angaben nachteilig sind, und er versucht nun, 
durch seine Angriffe die unbequeme Niederschrift aus der 
Welt zu schaffen. Die Aussage ist dann „erpr·e�t", ,,ver
fälscht" oder „mif}verslanden" worden, die Verlesung „ging 
vief zu schnell" -, kurz, der Angeklagte ist das Opfer eines 
böswilJigen Gendarmen, bestenfalls eines bedauerlichen 
Mi�verständnisses geworden. 

Es gilt also, immer und für jeden Fall vorzusorg,en und 
derartige Einwendungen von vornherein die Spitze abzu
brechen. Wir können nicht verhindern, da� solche Ausreden 
vorgetragen werden. Wir können aber mit ziemlicher 
Sicherheit unterbinden, da� sie Erfolg haben. Zum grof,en 
Teil ist es eigene Schuld, wenn durch ungeschickte Ver
nehmung es dem Beschuldigten gelingt, der verdienten 
Bestrafung zu entgehen. 

Daf3 wichtige Niederschriften möglichst eingehend sein 
sollen und da� sie besonders die Umstände herausstellen 
müssen, die bisher noch nicht bekannt waren und die nur 
der Täter wissen kann, ist selbstverständlich. Es genügt aber 
nicht, diese neu erforschten Momente nun einfach nieder
zuschreiben und sich bei dem Gedanken zu beruhigen, di-e 
Sache sei ja damit schriftlich festgehalten. Man weif} ni-e, 
wie später an dem zufällig gewählten Wortlaut herum
gedeutet wird, wie man ein jedes Wort später s·o oder so 
verdrehen und auslegen kann und wie ein einz-el'ner, nicht 
vorhergesehener Umstand das gesamte Bild beeinträchtigt. 

Daher die erste, wichtige Regel: Jede bedeutsame und 
für die Schuldfrage entscheidende Tatsache mu� mindestens 
zweimal ·in der Niederschrift -erscheinen, und zwar an ver
schiedenen, möglichst weit auseinanderliegenden Stellen. 

Nach grö�eren Abschnitten der Vernehmung und �m 
Schl'uf} derselben wird man also den Inhalt nochmals kurz 
zusammenfassen. 

Vor allen Dingen ist es wichtig, so diie subjektive Seite
des Tatbestandes, die Betrugs-, Diebslahl's- oder Tötungs
absieht herauszuarbeiten. Am objektiven Sachverhalt ist 
meist nachträglich wenig zu rütteln. Aber ob der Ange
klagte betrügen, stehlen oder töten wollte, oder ob nur 
eine unglückliche Verkettung widriger Umstände den armen 

Von Gend.-Revierinspektor RUDOLF OSTERKORN 

Postenkommandant in Königswiesen, Mühlviertel, 0.-Ö. 

Mann in diesen peinlichen Verdacht gebracht hat, obwohl 
er völlig unschuldig ist - darum dreht sich oft die gesamte 
Hauptverhandlung. 

Ist an den verschiedensten Stellen der Vernehmun9 
und der Niederschrift von dem Beschuldigten immer wieder 
seine ·i?öse Absicht zugegeben worden, so wird er nicht 
mehr ernstlich behaupten können, man habe ihn an di-esen 
verschiedenen Stell·en -immer wieder „mi·�verslanden". An 
einer Stell'e mag äu�erstenfalls noch die •entfernte Möglich
keit eines Mif}versländnisses in Erwägung gemgen werden. 
Zwei oder drei Mi�verständnisse zu verschiedenen Zeit
punkten und an verschiedenen Stellen sind praktisch aus
geschlossen. Kein Gericht wird eine sol'che Möglichkeit 
glauben. Der Angeklagte kann also bestenfalls angeben, e r  
habe _zwar damals seine verbrecherische Absicht eingestan
den und dieses Geständnis s-ei -erl'ogen. Erfolg wird er 
hiermit aber kaum haben. 

Daneben lä�I man· die Aussage durch Handskizzen er
gänzen. Wie bereits erwähnt, müssen diese von dem Ver
nommenen selbst -gezeichnet sein. Korrekturen oder über
-haupt Einzeichnungen sollte man selbst möglichst ver
meiden, und wenn sie trotzdem nöliq sind, inil andersfarbiii
gem Buntstift vornehmen. Die erläuternden Bemerkungen 
mu� der Vernommene eigenhändig in die Zeichnung ein
schreiben. An Worten l•ä�I sich herumdeuten, an Skizzen 
ist ein „Mifwerstehen" gar nicht mögl:ich, wenn sie einiger
maf,en allgemeinverständlich ausgeführt und ·erläutert wor
den sind und wenn sie ·der Beschuldigt-e selbst ausgeführt 
hat, um so ein gezeichnetes Schuldeingeständnis abzulegen. 

Zudem wird man sich die Gelegenheit nicht en.tgehen 
lassen, auch in der Niederschrift die Ski22:e nochmal's ein
gehend zu erklären und mit Hilf.e den Tathergang noch
mab; ·kurz zu erzählen. Völlig unauffällig, aber mit -erhöhter 
Beweiskraft lä�I sich auf diese Art eine Wiederhol'ung des 
Sachverhaltes in seinen wes-entliehen Punkten einschalten. 

Die Fassung des Wortlautes der Niederschrift liegt in 
unserer Hand. Wir werden uns, schon der sinngemäf}en 
Wieder-gabe wegen, an den Wortlaut der Aussage anlehnen 
und bei, besonders wichtigen und charakteristischen Stellen 
überhaupt die Ausdrücke des Vernommenen - in An
führungszeichen gesetzt - unmittelbar ziti-eren. Man kann 
aber noch weiter gehen. Diktieren ist gar ni_chl so schwer. 
Wir können den Beschuldigten oder Zeugen seine Aussage 
in wesentlichen Teilen. s·elbsl diktieren lassen. Nicht jeder 
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Verr.ommene bringt das fertig, gewi�, aber ein Versuch 
zeigt, da� es doch mehr Leute können, als man vermutet. 
Eine solche selbstdiktierte Aussage hat natürlich einen ganz 
anderen Beweiswert als eine von dem Gendarm verfa�te. 
Da�. braucht man aber. wieder dem Beschuldigten ni·cht zu 
erzahlen. Im Gegenteil: warum soll man nicht die Sach� 
so anfassen, als ob man -ihm einen Gefallen tun und ihm 
Gelegenheit geben wollte, selbst seine Angaben w for
mul-ieren? 

Aus der NiederschriH mu� dann zu ersehen sein 
welche Teile der Aussage der Vernommene selbst diktiert 
hat. Man nimmt also auf: ,.Der beschulcligte Maier überi
nahm an dieser Stelle selbst das Diktat der Niederschrift." 
Am Schlu� hei�t es wieder: ,.Von hier ah dikti-erte der ver
nehmende Gendarm weiter." Einen Widerruf der von ihm 
selbst verfa�ten Niederschriftstellen wird kaum ein Beschu[� 
digter versuchen. 

' 

Unsere Niederschriften werden meist von dem ver
nehmenden Gendarmen nach ihrer Beendigung vorgelesen 
und dann von dem Vernommenen zum Zeichen der Ari,
erkennung der Richtigkeit unterschrieben. Einschaltend soll 
bemerkt werden, da� es sich empfiehlt, schon vor Ver
lesungsbec;iinn -dem Vernomme�en de�tlk:h zu sagen, was 
nun vor ·s1c� _geht und da� er am Sdil·u� die Niederschrift 
zu unterschreiben habe. Dann kann er sich sog,leich ent
sprechend �instellen u,nd nicht nachträglich behaupten, er 
habe gar nicht zugehort, was da verlesen worden sei und 
di,e Aufforderung zur Unterschrift sei ihm völlig über
raschend gekommen. Es ·ist gut, wenn man sich für den-
artige Bele:hrungen eine feste Formel einprägt. Dann wei� 
man später immer, was man gesagt hat und kann dem Be
schu'ldigten entsprec'hend entgegentreten, wenn er eines 
Tag·es dumme Ausreden vorbringt. 

_Die Verlesung und Unterzeichnung der Niederschrift 
beruht auf einer sinngemä�en Anwendung des § 109·, GDI.: 
,.Niederschriften sind nach der in der KV., 1. Teil, ent
haltenen Form zu verfassen· und v,om vernehmenden Gen
dnrm und dem Vernommenen zu unterfertigen. Verwei'gert 
der Vernommene die Bei·setzung der Unt-erschrift, ist dies 
in der Niederschrift unter Angabe des Grundes zu ver.
merken. Liegt ein Geständnis des Beschul'digten vor hat 
·ein. zweiter Gendarm oder eine sonstige, vertrauenswü�dige 
Person mitzufertigen." Stolz setzen wir also am Ende der 
Niederschrift die Zeichen: ,.g. g. g." - und glauben, hier.mi,t 
a.fres Nötige getan zu haben. 

G�i�, diese Art, eine wichtige Vernehmung abzu
schlie�en, entspricht dem Inhalt des § 109, GDI. Tirotzdem 
stellt sie aber nur das primitivste Mindestma� dessen da,r, 
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was für die Praxis eigentlich erforderlich ist. Aus den wie
derholten Fällen, wo die Echtheit der Niederschriften bei 
Gericht ar;gegriffen wurde, ist die Tatsache festzustellen 
da� die�e Art von Vernehmung nicht den geringste� 
Schulz bietet. Hat aber der Vernommene in der Nieder
schr-ift eigenhändige Korrekturen vorgenommen, so wird 
es dem Gendarmen nicht schwerfallen zu beweisen, da� 
d�r Ver�ommene die: Niederschrift gelesen habe. Es ist mi't 
S1cherhe1! ':1nzunehm�n. da� kein Gericht die Auffassung 
vertreten wird, da� ein Beschuldigter zur Abgabe von Kor
r�ktur�n ,in ei�er .Niederschrift gezwungen wurde und er 
die Niederschrift nicht gelesen habe. Wer in einem Schrift
satz �orrekture'l vornimmt, mu� den ln'halt mit .ll.ufmerk
samkeil gelesen haben. Ist aber in der Niederschrift kein 
einziges Handzeichen des Vernommenen, au�er seiner
U_nlers_chrift, so ist sc!;i.wer zu beweisen, -ob der Vernommene 
d1G Niederschrift auch tatsächlich gelesen habe. Behauptet 
der Beschuldigte „Nein!" und der vernehmende Gendarm 
„J� !", ·so steht Aussage gegen Aussage und die Gerichte 
neigen nach der her,rschenden Gerichtspraxis zu der An
nahme, da� -in diesem Fa-lle die Niede·rschrift und das darin 
abgelegte Geständnis nicht mehr die Beweiskraft zu einer 
Verurteilung �nfhalte. 

Sobald auch nur die entfernteste Möglichkeit besteht, 
da� eine Niederschrift einmal grö�ere Bedeutung erlangen 
kann, ist zum Schutze des vernehmenden Gendarmen 
au�er <!er inslruktionsgemä�en Beiziehung eines Gendarme� 
od�r ein'::r V�rlrauensperson (§ 109, GDI.) zur Unterschrift 
bei Geslandnissen folgend vorzugehen: 

. Der v
7rnehmende Gendarm g1bt dem Vernommenen 

?1e _Urschrift der Ni_eders�hrift, niemals �en Durchschlag, .. 
in die Hand. Dazu uberre1cht man ihm •einen Federhalter � 
_und b

7 1ehrt in�. ,.Ich lese Ihnen jetzt einen Durchschl·ag 
d�r N!ederschrift vor. Sie lesen di3 Urschrift, ,also das 
e1ger,tl1che Prntokoll, mit. Wenn Ihnen irqend etwa,s an dem
!nhalt nicht gefällt, wenn etwas nicht richtig ist oder wenn 
ic� etwa,:; fals�h diktiert habe, so sagen Sie es sofort, dann 
w,'.�d es �bgeanderl. Das Ganz-e ist, Ihre Aussage, und Sie 
mussE:n sie am Schlu� unterschreiben. Kleine Irrtümer und 
Schreibfehler verbessern Sie, bitte·, sogleich selbst mit, 
dann sehen Sie selbst, da� die Sache in Ordnung ist." 

Das ist so ungefähr wörtlich da·s, was jedem Vernom
men_en vor der Verlesung zu sagen wäre, und wir werden 
wenige treffen, die sich nicht durch so vie-1- Entqegenkom,..
men geschmeichelt fühlen werden. Die Niederschrift selbst
durchlesen und verbessern dürfen: mehr Anständigkeit und 
F;eu�dlichkeit �ann ein Beschludigter oder Zeuge doch tat
sachl-1ch von einem Gendarmen nicht erwarten. 

Bei der ,VE;_rlesung lä�t man bewuf,t eir;iige Worte är,,.. 
�ern od�r e1nfugen. Auf jeder Seile der Niederschrift be
finden sich so fünf oder zehn Korrekturen. Keine Striche, 
so�d�rn regelrechte Worte und halbe Sätze, und alle im 
Origma� von _ _  der Hand des Vernommenen selbst geändert 
o�er ·emg�fuqt. Das beweist, da� der Vernommene die 
Niederschrift Wort für Wort gekannt und qebilligt hait. Es 
ka.nn �ann keine Rede mehr von einem ,;Mi�v.erständnis" tl/i
s�in. Ein Irrtum, ein Nichtverstehen beim Vorlesen - selbst 
e1�. ,.Erpressen" der Aussaqe fälrt aus und widerleqt sich 
muhel·os . durch die sorg,fäi'tigen Einschaltungen, die der 
Beschuldigte selbst vorgenommen hat. 

Der Schlu�vermerk lautet dann natürlich n
.
icht: ,.g. g. g. ", 

sondern etwa: .,Ein Durchschlag der Niederschrift wurde 
vo� Gendarm Johann Hafer laut verlesen. Ich habe ZU/
gleich selbst die Urschri.ft mitgelesen und eiqenhändiq ver:
bessert. Der Inhalt dieser Niederschrift ist in allen Teilen 
richtig und wird von mir anerkannt. Unte·rschrift." 

. So sind alle .wichtigsten Verriehmungsniederschriften zu 
s1chem. Sollte ein Angeklagter versuchen eine ihm allzu 
unbequeme Niederschrift oder ein Geständ�is durch Wider
ruf oder . son�tige An<;1riffe zu beseitigen. so genügt ei-n 
kurzer Hinweis auf diese Art der Bewe·isführung - die 
regelmä�i9 weder von dem Anoeklagten noch von dem 
Verteidiger orJer Gericht zuvor ·bemerkt worden war. -
JE:der V�rsuc�.' �iese Vernehmung unmöalich zu machen, 
WLlrde -�1n -klac;il1che� Ende nehmen. In · keinem einzigen 
Falle konnte ein Widerruf glücken meist würde er nach' 
Erörterung dieser Umstände überha�pt nicht mehr aufrecht
zuerhalten sein. 

Der Gendarm würde dann Sieger bleiben im Kampfe 
für das Recht gegen das Verbrechertum. 

.. 
.. 

•• 

Von Dr. WALTER HEPNER, 

Kriminologisches Universitäts

inslilul Graz 

ber die Verwendung unsichtbarer Strahlen 

in der kriminalistischen Spurenkunde 

llJ!il.eJr. 6.e.JJJ.nde.J(erc rßeriiekJ.iefLlirJl-LIUJ derc .J2.tu11wiltz.e.J1LZp_fuJ.tO.(Jrccup.lLie ( 3 6 dl..6./J.i.Ldtm{JllL)

Fortsetzung von Nr. 9/1949 
In· den folgenden Lichtbildern soll nunmehr das bisher 

Gesagte veranschaulicht werden. 
Abb. 10 stellt einen Häftlingsbrief dar, wie er sich mit 

seinem harmlosen Inhalt dem unbefangenen Beobachter dar
bietet. Abb. 11 zeigt denselben Kassiber in Ultraviolettbe
strahlung: Zwischen den Klartextzeilen - die in dieser Be
leuchtung·sart in ihrer Intensität zudem stark zurücktreten -
sind deutlich die (in diesem Falle mit Harn geschriebenen) 
Geheimlextschriftzeichen hervorgetreten, die inhailtlich die 
Vorbereitung eine·s Ausbruchsversuches zum Gegenstand 
haben. 

,r,,wt- ,,J.:.._ �J. �f'- �.. k'tf�
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Vorschalturig eines Ultraviolettsperrfilters zustandegekommen 
sind (vergl. auch Abb. 9). 

Abb. 18 stellt die normale Aufnahme eines wei�en 
Mantels dar, Abb. 19 denselben Mantel in Ultraviolettlicht. 
Während sich die Abb. 14 und 15 gegenüber den Abb. 12 
und 13 sowoht bezüglich der Zündholzköpfchen als auch 
bezüglich der Farbe und Struktur des Holzes wesentlich 
unterscheiden, ist dieses Verhältnis unter den unter par
allelen Bedingungen zustandegekommenen Abb. 18 und 19 
nicht der Fall, im Gegenteil, die Ultraviolettaufnahme in 
Abb. 19 wi·rkt gegenüber Abb. 18 sogar flacher, kontrast
loser: Es· ist also zumeist erst durch Versuch im �Einzelfal'I 

Links: Abb. 1 0. Klartext eines Hältlingsbrieles. - Rechts: Abb. 11. Sperrgelilterte Ultraviolettaulnahme des in Abb. 10 dargestellten Briefes, in 
welchem der mit Harn geschriebene Geheimtext stark fluoresziert. 

Bei den Abb. 12, 14 und 16 handeilt es sich um Zünd
hölzer, die nach einem Brand unbeschädigt am Tatort auf
gefunden wurden. Abb. 13, 15 und 17 ·stellen Vergleichs
zündhölzer dar, die beim mutma�lichen Brandstifter sicher
gestellt wurden. In diesem Falle !konnte - wie aus den Ab
bildungen deutlich ersichtlich ist - mittels optisch-physi-

;a kalischer Methoden ein eincfeutig negativer Nachweis er
i� bracht werden, der zwar im Augenblick für die die Ermitt

lung führende Behörde nicht erfreulich war, weil sie ihre 
Erhebungen weiter fortsetzen mu�te, der aber, allgemein 
!Tienschlich gesehen, oft befriedigender ist, als ein positiver 
Schuldbewei1s; fast jeder Verbr,1:!cher begeht einmal seine 
„gro�e Dummheit" die ihn zu Fall bringt, selbst wenn einige 
frühere Taten unentdeckt geblieben waren, die dann zumeist 
mitaufgerollt werden. So unangenehm es ist, wenn eine Tat 
einmal nicht auf,geklärt wer-den kann, ·so ist doch, von 
höherer Warte gesehen, der dadurch entstandene Nachtei1I 
nicht so 9:ro�, �ls ":'enn_ ein Unschuldiger verurteilt oder 
auch nur offentlich in eine diskriminierende Untersuchung 
miteinbezogen wird,, von der doch immer ein Makel' am 
Betreffenden hängen bleibt. Solche Fälle von vornherein 
auszuschlief}en ist daher zumindest ein ebenso gro�es Ver
dienst des Sachv�rständi�en wie die Überführung eines Ver
brechers durch _ein positiv.es Untersuchungsergebnis. Bei den 
genannten Abb11l:clungen sind die Abbildungen 12 und 13 in 
normalem (polyc�romem) Licht aufgenommen und zeigen so 
keine� Untersch!ed. Abb. 14 und 15 kamen in (reinem) 
ult·rav1olett-em Licht (also unter Ausschaltung sichtbaren 
Lichtes) zustande und zeigen bereits geringe Unterschiede 
in der Farb'tönung. Ganz deutlich kommt dieser Unterschied 
- sowohl bei den Köpfchen als auch beim Holz (bedingt 
durch die Imprägnierung) - in den Abb. 16 und 17 zum
Ausdruck, welche Fluoreszenzaufnahmen darstellen und unter 

mög·l-ich festzustellen, ob die Fluoreszenzerscheinung besser 
mit oder besser ohne Verwendung eines Sperrfilters zum 
Ausdruck kommt, ja, m·eist kann im Vorhinein überhaupt 
nicht gesagt werden, ob ein Körper fluoresziert oder nicht, 
dies mu� jedesmal versucht werden, geht aber rasch und 
ohne Besc'hädigung des oorpus delicti vonstatt-en. Die 
Kriminologie ist und bleibt eben eine Erfahrungswissenschaft, 
der mit Normen und D.ogmen nicht viel geholfen ist, die 
sich vielmehr ihre Realien von Fall zu F�II durch natur� 
wissenschaftliche Methoden erarbeitet und da,raus ihre Erfah
rungen sammelt. - Erst durch Zwischenschaltung eines 
ultravioletten Sperrfilters ergab sich 'hier eine eindrucks
volle Aufnahme, wie sie Abb. 20 wiedergibt: Di,e durch die 
Verwendung von Kunstfaserzwirn zustandege'kommenen Naht
stellen fluoreszieren in seltener Helligikeit, in Wirklichkeit 
bläulich-wei�. 

Abb. 21 -stellt je einen Teil zweier verschiedener Ziga
retten in norma·len Licht dar. Abb. 22 gibt dieselben Ziga
rettenteile ·in filt,riertem Ultraviolettlicht wieder (also nach 
Vorschaltung des Filters „d" der Skizze in Abb. 9), während 
Abb. 23 wieder dieselben Zigarettenteile, jedoch nach Vor
schaltun9 eines Ultraviolettsperrfilters (,.d" in Abb. 9) zwi.
schen Ziga•retten und photog•raphischer Linse zeigt, wodurch 
die bei gewöhnlichem Licht kaum auseinanderzuhaltenden 
Zigaretten nunmehr deutlich voneinander unterschieden wer
den können. P.raktische Bedeutung erlangt diese, um nur ein 
Bei,spiel von vielen zu nennen, wenn etwa am Tatort ein 
(-'.iga-rettenstummel gefunde� wird, an_ dem :,v-eder Mar'�e 
noch sonstige Erkennungsze1ch�n zu finden smc{ und beim 
Verdächtigen ebenfalls Zigaretten sic'hergestellt werden kön
nen. Ergibt -sich nun übereinstimmende Fluoresz,enz des Pa
pieres des Tatortstummels mit dem Papier der beim Ver-

Fortsetzung auf Seile 15 
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/jnqland Foto : Associated Press 

KUNSTAUSSTELLUNG IN LONDON 
Der Generalsekretär, der in diesem Monat in London stattfindenden dänischen 
Kunstausstellung, zeigt bei einem Presseempfang den Gebrauch von uralten 
Trompeten„ Diese Luren sind aus Bronze und zählen zu den ältesten Instru-

menten der Welt. 

UBERSCHWEMMUNGEN IN AUSTRALIEN 
Während des h_?urlgen Sommers konnte man !mmer wieder von Hochwasser
ka!astrophen ho�en. Auch Auslrallen wurde von wolkonbruchartigen Gewittern
h�•n:igeeucht _u. Uberschwemmungskatostrophen größten Ausmaßes verursachten 
M,11,onenschaden. Tiefer gelegene Tolle der Stadt Mailland wurden in k0rzester 

Zelt faot ganz untor Wasser gesetzt. 

{l-uznkteieh J,'r,to : A ssoci a lttl Preis 

"· 
NEUER FRANZIJSISCHER KLEINWAGEN lfW"\ tt 
Auf der Parissr Motormesse bildet dieser erst In letzter Minute in �;Ls: 'ff, 
stellung gebrachte Kleinwagen die Sensation. Es ist ein 2-Zyllnder Citroen
Viersitzer und fährt 30 Meilen in der Stunde, Benzinverbrauch 5 Liter auf 

100 Kilometer. Kostenpunkt: 154 Pfund. 

SPORTLER EHREN DEN UNBEKANNTEN SOLDATEN 
Nach einem Empfang b�_I":' französischen Staatspräsidenten Vinzenz Aurlol ent· 
z0nden die besten franzos1schen Sportler eine Kerze am Grabmal des Unbekann·
ten Soldaten. Von links nach rechts: Marcell Cerdan, Weltmeister Im Mittel

gewichtsboxen; General Henry Gir�_ud, Mitglied des olympischen Komitees; Marcel 
Hansenne, Rekordläufer Ober samtllche Mittelstrecken und Olympiasloger Im 

Fochten J�an Buhan. 

Jo.w.j-muutJ-fll Jrbtu : .. A ssoz i u.ted Press 

RUSSISCHE GETREIDESCHIFFE. Einer der wichtigsten Aktivposten der russischen 
Außenhandelspolitik Ist neben Holz, der Export von Getreide. Bild: Ankunft 

eines russischen Getreideschiffes in England. 

MOSKAU - REGIERUNGSGEBÄUDE 
Links das neue Regierungsgebäude. Rechts das schönste und g, ößte Hotel der 
russischen Hauptstadt, das Hotel 11Moskwa11

• Es Ist nach den modernsten archi• 
tektonischen Gesichtspunkten erbaut und bietet jeden erdenklichen Komfort, Im 

Vordergrund eine Reihe dar neuestsn Automodelle der Type „Zis", 

({}u_eini{Jk d-UllLun 
Jthto: jssodated Prus 

DAS STARTTOR 

Ein amerikanischer Universitätsprofessor konstruierte das sogenannte Starttor, 
Durch diese Vorrichtung soll der gleichzeitige Start der Athleten gewährleistet 
werden. Der Starter gibt mittels eines Hebels die Laufbahn frei, Derzeit wird 
diese Erneuerung lebhaft diskutiert. Die zuständigen Kreise lehnen das Starttor 

als hindernd ab 

MAIS: IN DOSEN • . 
In ei�er- amerikanischen Konservenfabrik verwendet man n_un neuarll� Ma:th•

nen zur Konservierung von Mals: Durch die Neukonstruktion dieser asc n_en 

wurde auch bewirkt, daß der Arbeitsvorgang schellgedämpft ist. Dadurch wird 

die Bedienung der Maschine wesentlich �ngeneh!'."er gestaltet und dem1ulolge 
dio LeletungskapoZ1tät erhoht. 
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übe.r die Verwendung unsichtbarer Strahlen in der krimina-
listischen Spurenkunde Fortsetzung von Seite 11 

dächtigen siche·rgestellten Zigaretten, so kann dies unter 
Umständen - vielleicht als einziges - ein· schwerwiegendes 
Indiz für dessen Täterschaft bilden. 

Ähnliche Untersuchungen. werden beispielsweise auch 
in wirlschaftspolizeilichen Fällen nötig, in welchen bei 
Schleichhandel usw. etwa die Zuordnung einer fraglichen 
Fabrikationsserie eines Artikels zu_ einer bekannten Fabri-

Linke Bildhälften: 

Am Tatort sichergestellte 
Zündhölzer 

Abb. 12 u. 13 in poly
chromem (weißem) Licht 

\ 

Abb. 14 u. 15 in 
ultraviolettem Licht 

Abb 14 

Abb. 12 

Abb. 1s: 

kationsserie, von welcher Vergleichsstücke vorliegen, ver
langt wi·rd. Wie aufschlu�reich sich dabei die geschilderten 
Methoden auswi-rken, braucht hier nicht besonders betont 
zu werden. Man denke hier bio� etwa an Warenhausdieb
stahl, Paketraub usw. und die dabei gegebenen Möglich
keiten, frag•liche Stücke und Vergleichsstücke durch dieses 
Verfahren auf kurzem Wege und ohne die Stücke zu be-

schädigen oder gar zu zerstören, was bei manchen anderen 
Unterst.:chungsmethoden der Fall wäre. Umgekehrt werden 
Luminiszenzerscheinungen allerdings mitunter auch von Be
trügern ausgenützt, die vorgeben, im Trancezustand Geister 
sichtbar zu machen. Entsprechende Gewänder werden mit 
- dem Auge unsichtbaren - fluoreszierenden Stoffen be
strichen oder benäht. Das Medium, dem diese Gewänder 
angezogen werden, wird in einem abgedunkelten Raume 
von einer - wieder dem Auge unsichtoaren - Lichtquelle 
bestrahlt, wodurch den abergläubischen und betrogenen 

Abb.:13 

Abb, 16 

Rechte Bildhälften : 

Vergleichszünder aus dem 
Besitze des Verdächtigen 

Abb. 16 u. 17 in sperr
gelilterlem ultraviolettem 

Licht 

Abb. 17 

Zuschauern der Eindruck einer „Geistererscheinung" ver
mittelt wird. 

In günstig gelagerten Fällen, vor allem, wenn e,s sich 
dabei uni in längerer Ruhelage vor sich gehende Erschei
nungen handelt, kommt dem Kriminalisten zur Aufklärung 
solcher Schwindeleien die andere Seite des •unsichtbaren 
Wellenbereiches zu Hilfe: Die Szene könnte - dem „Schau-

Links: Abb. 18. Weißer Mantel in polychromem Licht. - MIiie: Abb. 19. Derselbe Mantel in ultraviolettem Licht. - Rechts: Abb. 20. Derselbe 
Mantel in sperrgeliltertem Licht; Fluoreuenz des Kunstlaserzwirnes 
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spieler" verborgen - durch eine starke unsichtbar ange
brachte Infrarot-Strahlenquelle bestrahlt werden, · wobei etwa 
sichtbare Lichtstrahlen sofort nach der Lichtquelle durch ein 
Infrarotfilter z_urückgehalten werden. Eine in die·ser Be
strahlung durchgeführte Infrarotaufnahme '(Momentaufnah
men sind derzeit in dieser Form noch kaum möglich) würde 
dann nicht die „Geistererscheinung", sondern den sehr welt
licheren Schwindle: zeigen. 

Teile zweier Zigaretten 

Abb. 21 

In polychromem Licht 

dem· Bilde ersichtliche Farbunterschied rührt von Ver
schmutzungen her und wird von der photographischen 
Schicht hier viel deutlicher wiedergegeben, als er mit 
freiem Auge sichtbar ist. Abb. 26 und 27 stellen Ultra
violettaufnahmen; Abb. 28 und 29 sperrgefilterte Ultraviolett
aufnahmen der beid�n Papierstücke dar. H'ier ergab es. sich 
- im Gegensatz zu Abb. 19 -, daf3 bereits die gewöhn
liche Ultraviolettaufnahme deutliche, ja fast noch deul-

Abb. 22 
in ultraviolettem Licht 

Abb. 23 

in sperrgelilte,tem ultra• 
violettem licht 

Abb. 21 Abb. 22 Abb. 23 

Linke Bildhälften: Fragliches Papierstück aus einem ·Schmuggleraulo. 0
- Rechte Bildhälften: Teil eines CSaccharinschachtel-Beklebungsstreilens. 

Abb. 24 u 25 
in polychromem 

Licht 

Abb. 26 u. 27 
in ultraviolettem 

Licht 

Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26 

Für besondere Zweoke ist bereits ein Gerät „Nocto
visor" entwicke·lt worden, das auch die visuelle Betrachtung 
von im Dunkeln liegenden Objekten -ermöglicht, also bei 
Nacht, in dunklen Räumen, durch Wolken, Dunstschichten usw. 
Im P.rinzip besteht dieser Apparat aus einem Zwori!kynschen 
Ikonoskop und einer Braunsehen Röhre, wobei die wirksamen 
Strahlen eine Optik aus Seignette- oder Kochsalz passieren. 

Teilausschnitte zweier 

Saccharinschachtelböden 

Abb. 30 

in polychromem Licht 

Abb, 27 Abb. 28 Abb. 29 

Abb. 28 u. 29 

in sperrgefilter

tem ultraviolet

tem Licht 

ff! 

lichere HelligkeitsunterschiedP als die sperrgefilterte Ultra
violettaufnahme zeigt. Die f.olgenden Abbi·ldungen 30, 31, 32 
stellen aus demselben Falle Teilausschnitte von Schachtel
böden zweier Saccharin-schachteln dar, und zwar wiederum 
Abb. 30 in normalem Licht, Abb. 31 in ultraviolettem Licht 
und Abb. -32 in sperrgefiltertem ultraviolettem Licht. Die 
Gegenüberstellung in Abb. 32 ist hier ungemein überz-eu-

Abb. 31 
in ultraviolettem Licht 

Abb. 32 
in sperrgefiltertem ultra• 

•violellem licht mit ungemein 
deutlichem Fluoreszenz• 

unterschied. 

Abb, 30 

Abb. 31 

Die in diesen Fällen oft fehlende besondere Ausstrahlung 
der betrachteten Objekte ist auf Grund ihrer meist unter
schiedlichen Wärmedichte unnötig, die zugleich unterschied
liche lnf.rarotslratalung zur Folge hat. 

Abb. 24 zeigt (in verkleinertem Maf3stab) ein Stück 
Papier, das zwischen der Stoffverkleidung eines vermut
lichen Schmugglerautos gefunden wurde, Abb. 25 ein Stück 
eines Beklebungsstreifens einer Saccharinsc'hachtel. Der auf 
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Abb. 32 

gend, besonders wenn man in Betracht zieht, daf3 eine 
ganze Reihe hier in anderem Zusammenhang durchgeführter 
Untersuchungen keinen unterschiedlichen Befund -ergaben! 
Es konnte daraus gefolgert werden, daf3 es sich wohl um 
Papier weitgehend ähnlicher Art handelt und auch das. 
fragliche Papierstüdk mit grof3er Wahrscheinlichkeit von 
einer Saccharinschachtel stammt, die beiden Papiere -jedoch 
von unterschiedlichen Fabrikationsserien herrühren. 

Abb. 33 stellt zwei Fasern dar, die von zwei äuf3erlich 
vollkommen gleich aussehenden Papieren stammen. Sie 
wurden auf dem Objektträger übereinandergelegt und in 
normalem Licht in 180/acher Vergröf3erung aufgenommen. 
Nachdem die Lichtquelle ausgeschaltet wurde und ·an deren 
Stelle :das Präparat mit sperrgefiltertem Ultraviolettlicht be
leuchtet wurde, ergab sich das in Abb. 34 wiedergegebene 
Bild. Die Fluoreszenzstrahlung der dickeren Faser ist so 
stark, daf3 dadurch an der Kreuzungsstefle mit der nicht 

Abb. 33. Zwei fragliche Papier

lasern in polychromer Beleuch

tung in 1 BOfacher Vergrößerung 

fluoreszierenden dünneren Fase• diese geradezu ange
feuchtet wird, was in der Abbildung deutlich zum Ausr 
druck kommt. ·Hierdurch -ergab ·sich eine einwandfreie
Ur,terscheidung der beiden Fasern. Dieses Beispiel soll 
zeigen, daf3 durch solche fluo.resz,enzmikroskopische M3-

{lliihoden unter Umständen auch in verzweifelt aussehenden 
9Fällen. in denen wirklich nur mikroskopisches Unlersuchung-s

material vorliegt (Kleiderstaub, Fingernägelschmutz, Schmutz
teilchen zwisc'her, Schuhsohlen, Ausscheidungen usw.), sichere 
Aufklärung gebracht werden kann. 

Gehen wir schlief3Iich noch um einen Wellenbereich 
tiefer (vergl. Abb. 1 ), so finden wir, da:f3 sich die Krimi� 
nologie auch diesen Strahlenbereich der Röntgenröhre 

gE:wichles besleher., die den sie durchdringenden Röntgen
strahlen nur geringen Widerstand entgegensetzen. Zur 
kontrasl-reichen Wiedergabe dieser meist nur sehr dünnen 
Farbschichten ist zu beachten, daf3 zu ihrer Durchleuchtung 
möglichst. ,,weiche", also weniger durchdringungsfjihige, 
langwellige Röntgenstrahlen zu verwendan sind. 

Damit wurden in gmben Umrissen die Möglichkeiten 
der Verwendung unsichtbarer Strahlen in der Kriminalisti1J<, 
aufgezeigt, die mit der Erforschung weiterer Gebiete und 

Abb. 34. Dasselbe Präparat wie 

in Abb. 33 in ultravioletter Be• 

leuchtung unter Vorschaltung 

eines ultravioletten Sperrfilters. 

Die eine Faser zeigt starke Flu• 

oreszenz, die andere wird bei• 

nahe· unsichtbar 

Vedeinerung der Methoden geeignet erscheinen, in der 
Zukunft noch mehr als bisher einen wesentlichen Sektor 
des Arbeitsgebietes des kriminologischen Sachverständigen 
zu bilden. 

L i  I e r  a t u r n  a c h  w e i ·s: 
Archiv für Kriminologie, Band 71, Seite 85: K ö g e  1, ,,Die 

Anwe;ndung der Palimpseslphot-ographie auf forensischem 
Gebiete". · 

Aichiv für Kriminologie, Band 86, Seite 94: K ö g ,e 1, ,,Ober 
eine neue technische Anwendung der Kathodenstrahlen 
in der �riminalistik". 

D a  n c k w o  r t t, ,,Luminiszenzanalyse in filtriertem Ultra-

links: Abb. 35. Landschaft In Teniers-Stil in polychronem licht. - Rechts: Abb. 36. Dasselbe Bild wie in Abb. 35 in Röntgen-Durchficht, wobei 
ein übermaltes Stilleben in der Art des de Heem ersichtlich wird. 

(1 brs 0·1 Millimikron) für ihre Zwecke nutzbar gemacht hat, 
nachdem er vorerst in der Medizin früher ungeahnte Mög
lichkeiten erschlossen hat. Für unsere Zwecke sei hier nur 
etwa auf die Durchleuchtung von Höllenmaschinen, Material
prüfung (Sabotage!), auf die Möglichkeit der röntgenologi
schen Gemäldeuntersuchung zum Nachweis von Fälschungen 
hingewie·sen. 

Ein Beispiel für das letztgeminnte Verfahren geben die 
Abbildungen 35 und 39. Abb. 35 zeigt eine Landschaft 
eines T eniers-Nachahmers. Wie aus de-r Röntgenau•fnahme 
in Abb. 36 klar hervorgeht, wur-de zu diesem Zwecke bereits 
in a •1 t ,e r  Z e i t ein bedeut,end früheres Stilleben in der 
Art des de Heem übe-rmalt, da es sich in den beiden Bildern 
um in -der allen Malerei verwendete Farben mit Metall
gehalt höheren Atomgewichtes handelt, die die Röntgen
strahlen absorbieren, ·während die modernen, ungefähr seit 
der Mille des vorigen Jahrhunderts verwendeten Aniliri
farbsloffe im wesentlichen aus Elementen niederen Atom-

violettlicht", Akademische Verlagsanstalt, Leipzig 1940 
(mit 1583 nach Fachgebieten geordneten Literatur
angaben!). 

G r o 13 - S e e  I i g, Handbuch der Kriminalistik, 8. Aufl., 
Band 1, 4. Abschnitt, Seite 337 (.,Untersuchungen mit be
sonderen Strahlen"). 

K ö g e  1, Die Palimpsestphotog·raphie, Knapp, Halle 1920 . . S c  'h e m i n z k y, ,.Makroskopische Fluoreszenzphotograph1e 
mit der Conlax" in „Photographie und Forschung" (,,Die 
Contaxphotographie in der Wissenschaft"), Hausmittei
lungen der Zeif3-lkon, D.resden 1944, Band 4, Heft 2. 

T ü r k e I, ,,Fälschungen", Moser, Graz 1930. 
B e m e r k u n g e n z u  d e n  A b b i l d u n g e n: 

Es wurden entnommen: 
Abb. 1 aus „Kriminalistik", Monatsschrift für die gesamte 

krimina•listische Wissenschaft und Praxis", Verlag A. Jae
dicke, Berlin. 
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S T R A S S E N- U ND T I E FBAU

U N T E R N E H M U N G A. - G. 

WIEN 1, SEILERSTÄTTE 18-20 

HERD- UND OFENFABRIK 

A. DOLESCHAL
STEYR, 0.-0.

empfie h lt s e ine ane rk ann t b e s t e n  Erzeu g
n i ;-; e i n ros tfreie r E d e I s t a h I a u s f ü h r u n g 

GROSSKUCHENANLAGEN 

KUCHEN- UND LANDWIRTSCHAFTSHERDE 

TISCH HERDE 

KESSEL- UND SELCHANLAGEN FUR FLEISCHHAUER 

SCHANKANLAGEN FUR GASTWIRTE 

ABWASCHEN IN ALLEN GRtJSSEN 

EISBEHÄLTER FUR KONDITOR 

l!:J1ef ��J'\(i 
,, 

-
Immer Ihr Helfer! 

Rasch zit Geld, billi_q zu Sachen dnrch 

Verk:'ciitfsvermittlitn _q fii,1· Privcite 

Wien 7, Mariahilferst,aße 40 

(GerngroLlgebäude) 

Die sparsame Ulld 
verliißliche 

(ltJ-L{J idaiß-t
'XiilLUill(J 

BRUDER WARCHALOWSKI 
WIEN III, PETRUSGASSE 1 TEL U 14 1 (i.9 

Abb. 3 aus Liste 7222 des Glaswerkes S c h o t t  u. Gen., 
Jena. 

Abb. 6 aus D a  n c k w o  r t t, ,,Luminiszenzanalyse", Aka
demische Verlagsgesellschaft, Leipzig 1940, Seile 7. 

Abb. 35 und 36 aus Tü r k e  1, ,,Fälschungen", Beiträge 
zur Phänomenologie, Symptomatologie und Diagnostik, Moser, 
Graz 1930, Tafel XXV und XVI. 

Abb. 4, 5 aus vom Verfasser als ehemaligen Assistenten 
S e e I i g s in dessen Auftrag angefertigten Gutachtensillu
stralionen, wovon die Abb. 4 und 5 bereits in G r o �
S e e  I i g,_,,Handbuch der Kriminalistik", 8. Aufl., Schweitzer, 
Berlin-München, Seite 347, wiedergegeben wurden. 

Abb. 2 und 7 bis 34 aus vom Verfasser erstatteten 'Gut
achten und anderweitig �urchgeführten Untersuchungen; 
hiervon wurden die Abb. 2, 7, 9, 18 bis 23, 33 und 34 bereits 
in den Aufsätzen des Verfassers ,, ,Unsichtbares Lis;ht' in der 
Kriminalistik" und „über Fluoreszenzphotographie in sperr
gefiltertem Ultraviolettlicht" wiedergegeben; die Skizzen 
zu den Abb. 2 und 9 besorgte Frl. stud. arch. Grete 
S c h e u c h e  r. 

IDer $dttmmel kommt! 
?veitenJ aw d.e.m .f2.eb.e.n du .Q,emLa111w1. 

� 
Rittmeister G. war bereits ein graumelierter Herr und 

wurde daher von seinen Gendarmen kurz „Der Schimmel" 
genannt. Seine Postenbereisungen vollführte ,er schon seit 
Jahren immer in einer bestimmten Reihenfolge, so da'� zum 
Beispiel der Postenkommandant, bei dem er jeweils· zur 
lnspizierung eintraf, immer genau wu�te, welcher Posten als 
nächster visitiert werden würde. Auf diesen Umstand• war 
im · laufe der Zeit ein vorsorglicher Nachrichtendienst auf
gebaut worden. Unmittelbar nach dem Eintreffen des be
reisenden Offiziers schrieb der betreffende Postenkomman
dant auf einen Zettel die wenigen Wo.rte „Der Schimmel 
kommt!", steckte diese Mitteilung• in ein Kuvert, adressierte 
dieses an den demnächst zur Besichtigung drankommenden 
Genda·rmerieposten und lie"� den Brief zur Post ,geben. So 
wurde die Ankunft des Rittmeisters stets zeitgerecht a,visiert 
und, dieser Nachrichtendienst ;klappte durch Jahre bestens. 
Jeder Postenkommandant erhielt zeitgerecht Nachricht von 
der bevorstehenden Ankunft des Vorgesetzten, wu�te den 
Tag seines Einheffens und alles war in bester Ordnug! 

Bis einmal die Tücke des Zufalles den normalen Ablauf 
der Dinge verwirrte und das Unheil heraufbes�h-�or! Wie�er 
war Rittmeister G. auf dem Posten N. zur V1s1t1erung ein
qet•roffen, und wieder schri�b der Postenkommandant ins
qe"heim das bewu:�te Brietlein, das der Post anvertraut 

·•urde. Nach zwei Tagen verlie� �ittmei�ter_ G. den_ Gei:1-
•formerieposten N. und begab sich, wie immer, 1n die

Nachbarpostensta!,i,on K. Dort löste sein Erscheinen Be
stürzung und Verwirrung aus und es ergab sich alsbald, dai� 
diesmal. der Vorgesetzte einen Gendarmerieposten in merk
lich unvorbereitetem Zustande angetroffen hatte! Das 
,,Schimmel-Avi•so" wa·r ausgeblieben, ein erstmaliges Ge
schehnis, das den Gang der Ereignisse 'keineswegs heiter 
gesta,ltete. Es begann die Visitierung, nur zögernd ver
gingen die drückenden Stunden. Da kam der Postbote zur 
lür hinein und übergab die Dienstpost dem Rittmeister, der 
gerade mit den Gendarmen Schule hielt Unter mehreren 
Dienstbriefen nahm Rittmeister G. auch einen solchen des 
Postens N. wahr, von dem er -eben ge'kommen war. Er 
öffnete den Brief und fand den Zette:i' mit der la1konischen
Mitteiiung „Der Schimmel ·kommt!" Es bedurfte keines 
langen Überlegens, um den Sinn diese.r kurzen Botschaft 
zu ergründen, und der sonst strenge Vorgesetzte konnte 
sein Lächeln nicht verbergen. Aber er tat nichts dergleichen, 
setzte s ich nur ruhi-g zum Schreibtisch, nahm einen. Rot
st-ift zur Hand und schrieb auf die Rückseite des Zettel1: 
„Der Schimmel i-st schon -da! Zwei Tage Einzelarrest für 
den, Wachtme,i'ster N. Er hat sich am 14. Apri•I. 1910 bei der 
Gendarmerieabteilung zum Strafantritt zu melden. G., Ritt
meister." Dann gab er den Zettel dem Posten'kommandanten, 
He� ihn einpacken und an den Posten N., von wo er ge-
kommen war, zurückschicken! R.N. 

MAGGI

$ 

ERZEUGNISSE 

Das 

liQ-uduim /ilt< die (f:anulie 
(Neubauten, Hauskäufe, Schuldablösen1 wu: e111 

(BMIJUmÖ.tµ.n, 

erre1clu:n Sie auf gesicherten Wegen Lei erträg
lichen monatlichen Ratenzahlungen durch die 

(Baw-fUl l!!eau.a (},. d. rf. 70iuwuo.t 

gemeinnützige regislr. Genossenschaft m. L. 1-1. 

SALZBURG, AUERSPERGSTHASSE. 7 
Telephon 7281, 7282 

½WRJ(;STlcLLI,: 

Wien 1, Herrengasse, lluchhaus, Tel. U 23 0 28 

/Jeralnn_qsstellen in eitlen ßttndesliindern 

l'rospektmct/e·rictl kostenlos, Auskii1�/te Jederzeit 
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fl IN ALTGEWOHNTER QUALITÄT 

l.ill · Sdiil.l.ing. �e!tl.t !
Drei Schulfreunde treffen sich nach langen Jahren zu

fällig wieder. In einem kleinen Weinlokal plaudern sie 
über ihre Jugendzeit. Die Zedie von 30 Sdiilling teilen 
sie genau auf, so daß jeder 10 Schilling bezahlt. Sie 
vereinbaren noch, sich jeden Monat im selben Lokal zu 
treffen. 

Inzwischen bemerkt der Wirt, daß der Kellner zuviel 
gerechnet hat und schickt ihn mit 5 Schilling den Gästen 
nach. Unterwegs überlegt sich dieser, dafi 3 Schilling 
genug wären und steckt schnell 2 Schilling für sich ein. 
Jeder der drei Freunde erhält 1 Schilling zurück, daß 
also jeder nur 9 Schilling bezahlte. 

Wenn jeder 9 Schilling ausgab, so sind das zusammen 
27. Der Kellner behielt sich 2 Schilling. Rechnen wir
also : 3 mal 9 ist 27 und die 2 Schilting des Kellners
sind insgesamt 29. Wo bleibt der dreißigste Schilling?

Xuuzwotttätnl. 
(/!) 

1 

8 

11 

18 

l 
2 

1
3 1

4 1 1 1
5 16 i71[g] 

1 1 
1 1 

·I [g] 1@19 1 1
@) l 12 1 13 1 @) 1 H 1

110 

1 
·1 1@1 15 1 1 l 16 

. 1 @] 1 17 1
1 1 1 1 [Q] 1 [Q) 1 19 1 1 1 

@I'° 1 @l@l21 1 1 I@ 
22 1 1§ 123 1 1 1@124 125 
26 1 127 1§ 128 1 @1 29 1 1 30 1 1 
[Q] 133 

1 

31 1@1@ 52 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 
i = j, eh = 1 Buchstabe ._, 

WAAGRECHT: 1. Stadt in Ungarn. s. Gegenteil von Pchlimm 9. Steh� 
kohlenprodukt. 11. Persönliches Flirwort. 12. Spielkarte. 14. Lebensbund. 7 
15. Mit S ist es ein Instrument. 17. Nahrungsmittel 18. Halt. 19. Qual, 
Notstand. 20. Amerikanischer Mli.nnername. 21. Elektrisch" Maßeinheit. 
22. Fluß in Italien. 23. l'ngeziefer. 24. Atomzeichen fiir Beryllium. 26. Vor
wort mit Artikel. 28. Umstandswort 29. Tonstufe. SO. Mißgunst. 3t. Astrolog 

Wallensteins. 88. Wissensdurst. 
SENKRECHT: 1. Mikhprodukt. 2. Vulkanausbruch. S. Tell des Hauses· 
4. Religionsbekenntnis, abgekilrzt. 5. Abkürzung für uneruierte Tli.ter· 
6. Schiffsk<>mmanrlowort. 7. Geheime Vereinigung. 10. Sauber. 12. Vorwort· 
u. Abkiirzung flir Sicherheitsdienst 15. Bekannte Automarke. 16. Helden· 
gedieht. 22. Ag, ptischer Hirtengott„ 25. See In No·damerika. 27. Persön· 
liebes Flirwort. 29. Bestimmter Artikel. SI. Persönliches Fürwort. s2. Atom-

zeichen für Selen. 
Gendarmerieheamter Johann Pal-z 

BilSudiskattelltätaed. 

L MARTINA 

nu:z 

Welchen Beruf ha.t der Herr? 

. .J(ästdumtätsed.

1 

1 

ni_q 
1 

len 

1 
Leis 

1 1 

we1· 

1 1 
enk 

1 1 
i1·d 

- 1 
we 1 zwv 

1 1 

bed 1 

1 _
q

a1· 1 1 
iel tw 

Die Kästchen ergeben, wenn sie richtig aneinander
gesetzt werden, einen A usspmch aus Schillers „ Wilhelm 
Tell". 

.Sid.be,uätsed. 

a1. 
92. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

Tat 
Stadt in 1 talien 
Himmelsrichtung 

, männlicher Vorname 
Oper von Richard Strauß 
Schiffsgerät 
Fernschreiben 
Wasserfahrzeug 
Raubvogel 
Verheimlichung 
Fahrt 

ad, da, den, der, di, e, gramm, hand, heh, jol, le, le, 
le, lek, lung, ne, nor, rei, rei, se; te, tra, u, vid 

Aus vorstehenden Silben sind Wörter zzi bilden, deren 
Anfangs- und Endbuchstaben, beide nach abwärts ge
lesen, einen Gedenktag ergeben. 

1 628 629 

Gend.Pal-rlt. Leopold Böbm 

630 7 
D 

· · I . b Z l l lt ie eingesc ine enen a i en so en
-- -- -- derart umgestellt werden, dafi die

631 632 633 Summe der drei Zahlen in jeder 
-- -

-
-

-
waag- und senkrechten Reihe 1 8 9 6 

634 635 636 ergibt 

.J(o,p/t0edued.tätsed. 

Dattel, En�el, Geier, Wiege, Fabel, Lachen, Karotte, 
Bauer, Sichel, Wappen, Daumen, Elster, Ziegel 

Durch Andernng der Anfangsbuchstaben obiger Wörter 
sind Wörter mit neuer Bedeutung zu bilden. Ihre Anfangs
buchstaben nennen in gleicher Reihenfolge gelesen eine 
Landschaft in Oberösterreich. 

AUFLÖSUNGEN IM NÄCHS TEN HEFT! 

·o· F E N

.M,a,,Ju,n� 

HEllDE 

�

KAMINE 
An1·on RERGIIOFER 
INHABER:fERDINAND PIERER 

WIEN XV. SECHSHAUSERSTR. 31 · TEL:R 39-5-90 

AUFLÖ!,UNG AUS DEIU SEPTE!UBER-HEFT 19,1,9 

Xtiminal.tätsel. 
lnspektor.Steiner brauchte nur di„ Komera eingehend zu studieren und er
kannte, daß Farrel kein Blitzlicht eingeschraubt hatte oder mit sich führte. 
was er aus den Untersuchungen bereits wußte. Kein Photoreporter begibt 
sich jedoch zu irgendwelchen Aufnahmen, besonders in dunklen Höhlen, 
ohne mehrere Blitzlichter mitzuführen. Traub gestand unter der last des 
Beweismaterials, daß er tatsächlich unter Anstiftung Paxtons den Mord 
begangen hatte. Er sowie sein Auftraggeber endeten am elektrischen Stuhl. 

Nachdruck verboten oder nur mit Zustimmung der Redaktion! 

Textänderungen sind der Redaktion vorbehalten! 

\ Jcht([r/1Leitu/llfj und 
<V e..r-w..aLtun{J-

WIEN III, HAUPTSTRASSE 68 
TELEPHON U 17565114 

P O S T S P A R K A S S E N K O N T O 31.939 

.A·nzeiyenanTuilnne: lVerbelfiler Karl 
Ba·iier, Wien VIII, Josefstädterstraße 105 
Tel. A 2/J 4 60 

�:iJ?entümer und Verleirer: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie(Gend.
M•jor Lutschinger und Dr.'GrögerJ. - Herausgeber: Gend.-Bezirksi11-
spektor Hochstöger,Gend.-Revierinspektor Beier und Gend.-Bezirksinspek
tor Herrmann. - Fach wissenschaftliche Leitung: CTendarmeriegeneral 
Or. Kimwel. - �'ür rlen Inhalt verantwortlich: Gend.-Oberleutnant Kli.s. -
Hauptschriftleiter: Gend.-Bezirksinspektor Stidl. - Schriftleiter: Genrl.
Patrouillenleiter Mayer und Prov. Gend. Brauneis. - Chefredakteur: 
Dr. Lutschinirer. Redakteure: Gend.-Bezirksiuspektor Gusenbauer unrl 
Oend.-Patrouillenleiter Schwab. - Alle Wien IJI, Hauptstraße 68. - Druck: 
Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Bollinek, Wien III, Steingasse 2fi 
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Wichtige Neuersch ei nung! 

Kommentar zum 

Wohnungsanforderungsgesetz 
in der Fassung der 

Wohnungsanforderungsgesetznovelle 

1949 
Mit Verweisungen auf zusammenhängende Vorschriften 
und anderweitige einschlägige Bestimmungen, einer 
Zusammenstellung aller Durchführungsverordnungen 

und einer Sammlung von Beispielen. 
Von 

OTTO SCHUPPICH 
Magis trat de r S t adt Wien 

3°, XII, 364 Seiten, Preis: Steif brosch. S 38.
Dcr seit Jahren im Wohnungswesen tätige Verfasser 
bringt in diesem Band eine erschöpfende

. 
Erläuterung 

aller einschlägigen Vorschriften, wobei ihm die genaue 
Kenntnis der in der Praxis auftauchenden Rechtsfragen 
be5onders zustatten kommt. Die einschlägigen Be
stimmungen des NS-Gesetzes, Wohnhauswiederaufbau
gesetzes und Wohnungseigentumsgesetzes sind gleich
falls 1:>erücksichtigt. Eine Sammlung von Beispielen 
und em ausführliches Sachregister vervollständigen das 
Buch, das für alle am Wohnungsmarkt -interessierten 
Personen und Amter ein unentbehrlicher Ratueber und

Arbeitsbehelf ist. " 

Zu beziehen 
durch jed e Buc hhandlung ode r b eim Verlage 

MAN Z, WIEN I, K O H L MARKT 16 

Daun verwenden Sie den Kropf balsam KROBAL und 
Sie werden zufrieden sein / Preis per Flasche S 8·25

Zu ha b e n  in all e n A p oth e k e n  oder dir ek t 
beim Erzeuge r f rank o 

c/lµJJ-thi!,ke ZJLtt- ,,Jflaf.ialuLf' 
Mag. pharm. Oskar Pilrkher 

Stadt Bruck an der Leitha, beim Hauptbahnhof 

bestehende 

WIENER UNU'ORM· UND SPORTKLEIDl!lRt'ABRIK 

,,HA-GRA" 

llAU.OEK & GilABL 
WIEN 

UNIFORMEN: 
14. GURKGASSE 50

A 39 0 10 

SPORTKLEIDER: 
17, BERGSTEIGGASSE t 
A 25 O 39 

BERG ER, 

SCHILLER & ING. HOFFMANN 

MÖBELERZEUGUNG 

\,VJEN 
VII, Zollergasse 3 / Tel. B 30 4 89
(Ecke Mariahilfer s tmße 62) 
VIII, J.erchenfelderstraße 12 

Tel. A 22 1 93 L 

Spezialist in Küchen I Moderne Woh nkultur 

BEI RAUMMANGEL EIN I -1O\VOBETT 

SEKRETÄR VON S 1100 AUF\VÄHTS 

MERX 
IMl'OllT- UND EXPORT.GESELLSCHAFT M. li. II. 

W I E N I, S E I T Z E R G A S S E 1 
TEL. U 29 504/6, KLAPPEN 305-318 

TELEGIIAM �1-A DHESSE: TH AN SM EHX WIEN 

Ko11111ensalionsgeschiiftc 

\Varentransaklionen aller Arl 

Finanzierungen, Abwicklungen 

Italienische Messekompensationen, 

'Xi.aJJwhall.l 

A.LBIN FÖRSTL 
W I E N I, B E L LA R J A ST RAS S E 4 

Xau.1- g ..aLLJeit ../llim, 
GELEGENHEITSKAUFE 

Telephon B 85 O 64 

J. MIRKINGER'S WWE.
Stahlwarenhaus, Messerschmied u. Feinschleiferei 

ST. PÖLTEN, MARSCHALLPLATZ 20 
TEL. 571 /8 

Irn Dienste 

braucht jeder 

·I

1 

� 

STA N D A R D WE RK 

STEINFELDT & eo. 

ST. PÖLTEN 
(Viehofen) 

Niederösterreich 

Eisengießerei 

und Fabrik 

hauswirl

schafilicher 

Maschinen 

und 

!echnischer

Bedarfsartikel

Dl llEKTOH: ANTON U GAR 

7/nton 

�uzickfl 

KUHSCI-INEI1MEISTER 

1. S p'e z i a l g e s c h ä f t
f ü r P e 1 z e u n d F e 1 1 e.

Gründungsjahr 1918 

Wels 
NUR Traungasse 12 

Fernruf 2335 

�,,,1,r///✓///,l✓//,,-///✓,'//✓/,.1/,',l✓///,1//,l////,I////-

! BETTEI1' SÄT ZE �---------------

-�.,,,.,,.,�//.,,N/'/////N//.l///,F//,.,.,,////1'//,.,,.
,
✓,, � in b este1· Au�fiihrung und Quali1üt 

erzeugt 

l{aI•l Manzenreite•• 

Vielfach JJrämiiert 
Solide und re elle 
Bedienung 

(f)eeleur 

STEYR, 0 berösterreich 
Blümelhuberslralle 46 (a. cl. Kreuz.) 
Wehrgruben 19 Telefon 827 

'lJeppie/1.e. 
rvo.,ltii.111,lJe 

.12.üw.le.um_ !tJ.1tJ.ie.. <JJe.Uw.{U(en ll. (f)o.!.J..l.lltnii./;.e.l, 
kaufen Sie am günstigsten im Spezialgeschüi-t 

bei ollen Möbelhöndlem erhältlich 

K A U F H A U S 

Kl\RL ·oEDIC 
STEYR, STADTPLATZ 9 

empfiehlt 

sich für 

Moderne Bekleidung, Wäsche, 
Strick- und Strumpfwaren für 
Herr e n  und Dam e n  sowie 
Meterware jeder Art in best-

möglichster Auswahl 

NIEDRIGSTE PREISE 

FRANZ SPITZ & CO. 
S�ORTARTIKEL-FABRIK 

\V 11! III Vl/56, ST IUf PERG ASSE M 
Spezialist in Zellen, Rucksäcken, 
Skigamaschen, Provi an tta�ch eo 
sowie sii.mtl. Wintersportartikeln 

BERG 

'l'elefon 
A 33 o 87 

Postscheck
kon t.o 
Wien 
37.960 

�tä�tiube 
Unterne�mun1en 

STEYR 
(Oberösterreich) 

Kirchengasse 1 
Telefon 270 

Verkehrsbetriebe 
Ilestnttungsnnstnlt 

Reklan1ebüro 

FRANZ BERNARDI Werkzeug-Maschinen u. \Ver.kzeuge 
Innsbruck, Hlg. Gelststraße 

NIEDERÖSTERREICH IS CHE JIOLK ER EI 
registrierte Genos senschaft mit besehräukter Haftung · Wien XX, Hocbstlidtplatz 5 

Hundegebra uchsartikel J. SOSKOL A & SÖHNE 
Wien XVIU/110, Martlnstraße 46 

SPO RTHAUS S T E INECK 
Wien VIl/62, Lerclienfelderstraße 79-81 

Ruf B 81 5 25 • Gesamte Sporto:u·srfistung u. Bekleidung 

1 
FRANZ WE I S  S Wäsche- und Berufskleiderfabrik

Wien VU, Schottenfeldgasse 72 - B 30 2 40 

@. Ott-UIIL11-
wE L s 

P .FA R R G A S!S E 3 4 

Eigene 
Tapezierer
werkstätte im 
Hause 

Fachmännische 
Beratung 

WANDKLAPPBETTEN 

KOMP LETT S AM T  KASTEN 

ERZEUGUNG tOien XVIII, Et,eresiengasse 8-10 • öele/011 f:J 28 0 39

23 
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EMPHIS 
Z I G- A R . E T T E N 




